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Spielausschuss 

Rundschreiben 12 / 2011 

Liebe Sportfreunde, 

ich bitte um Beachtung folgender Punkte. 

Spielplanänderungen: 

Nachfolgende Spielplanänderungen haben wir im letzten Rundschreiben vergessen aufzulisten. Wir bitten 
sie zu beachten: 

M KL   11083 22.01.2012 14:30 AHZ TSV Altenholz IV - Polizei SV Kiel II 

M 1B   13021 06.11.2011 13:30 AHZ TSV Altenholz V - Wiker SV SG Friedrichsort / Schilksee 

M 1B   13064 26.02.2012 15:30 AHZ TSV Altenholz V - Raisdorfer TSV I TSV Kronshagen 

M 1B   13079 25.03.2012 16:30 AHZ TSV Altenholz V - KSV Holstein TSV Kronshagen 

F KL   21033 27.11.2011 15:45 AHZ TSV Altenholz II - TSV Flintbek 
 

wE K   75105 12.02.2012 12:00 AHZ TSV Altenholz - TSV Plön TSV Altenholz 

Änderungen in der Spiel- und Rechtsordnung: 

Der Bundestag des Deutschen Handball-Bundes hat auf seinem Bundestag u. a. Änderungen der Spiel- 
und Rechtsordnung beschlossen, die mit deren Veröffentlichung in Kraft getreten sind. Das komplette 
Schreiben ist als Anlage beigefügt. Auszugsweise stelle ich die für uns wichtigsten Änderungen vor: 

• § 19 SpO/DHB - Doppelspielrecht 

DHB-Kaderspielerinnen können ab dem vollendeten 15. Lebensjahr und DHB-Kaderspieler 
können ab dem 16. Lebensjahr das Doppelspielrecht erhalten. Dieses Erwachsenenspielrecht 
kann auch an einen anderen Verein abgetreten werden. 

• § 22 SpO/DHB – Jugendschutzbestimmungen 

Wenn die körperliche und/oder geistige Konstitution eines Jugendlichen auf Grund eines 
ärztlichen Gutachten es notwendig erscheinen lässt, kann der Landesverband mit Zustimmung 
seines Jugendausschusses den Einsatz des Jugendlichen in der nächstniederen 
Jugendaltersklasse auf Landesverbandsebene zulassen. 
Hier wird der HVSH sicherlich zusätzliche Regelungen erlassen, die den Kreisspielbetrieb 
betreffen. 

• § 80a SpO/DHB – Technischer Delegierter 

In diesem Paragraphen ist die Beschränkung auf die Bundesliga entfallen. Demnach können 
auch auf unserer Ebene Technische Delegierte eingesetzt werden. Über den Personenkreis, die 
Rechte und Pflichten dieser Personen werdet Ihr spätestens mit der Ansetzung eines 
Technischen Delegierten informiert. 



 

 

Der Anlage könnt Ihr alle weiteren Änderungen entnehmen. Die meisten betreffen unsere Ebene nicht 
bzw. sind es Einzelangelegenheiten bspw. bei der Rechtsmitteleinlegung. Hier empfiehlt es sich ohnehin 
bei auftretenden Fällen die Spiel- und Rechtsordnung zu bemühen. 
Die Änderung des § 55 SpO/DHB – Festspielregelung tritt erst zum 1. Juli 2012 in Kraft und wird hier 
ebenfalls nicht dokumentiert, um keine Verwirrung zu erzeugen. 

Mit sportlichem Gruß 

 Jörg Homeister 
 - Spielwart -   


